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Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
liebe Mandantinnen, liebe Mandanten, 
 
 
am 01.04.2010 arbeite ich genau 50 Jahre, denn am 01.04.1960 habe ich meine Lehre als 
Industriekaufmann begonnen. 
 
Seit 38 Jahren bin ich selbstständig, und ich habe und hatte an meinem Beruf Spaß. 
 
Wenn man die Entwicklung des Steuerrechts jedoch beobachtet, muss man verstärkt feststellen, dass es 
immer mehr unberechenbarer wird und nur noch fiskalisch ausgerichtet ist, logische Denkansätze nicht mehr 
Gültigkeit haben und somit für junge Leute immer schwieriger wird. 
 
Ganz zu schweigen davon, dass heute ein Steuerberater seinen Mandanten vermeintlich einfache 
Sachverhalte unter steuerlichen Gesichtspunkten so vermitteln kann, dass dies auch verstanden wird. 
 
Trotzdem, jammern nützt nichts. 
 
Wir müssen uns der uns gemeinsam gestellten Aufgabe stellen. 
 
Ich will mein Bestes dafür geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bis bald 
Ihr 

 

 

 
 

Ulrich Kallfass 

 



 

 

Termine April 2010 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.4.2010 15.4.2010 7.4.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.4.2010 15.4.2010 7.4.2010 

Sozialversicherung5 28.4.2010 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 

folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne 

Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 26.4.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Termine Mai 2010 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.5.2010 14.5.2010 6.5.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.5.2010 14.5.2010 6.5.2010 

Gewerbesteuer 17.5.2010 20.5.2010 12.5.2010 

Grundsteuer 17.5.2010 20.5.2010 12.5.2010 

Sozialversicherung6 27.5.2010 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 
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2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 25.5.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der 
Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

der Schuldner die Leistung verweigert, 

besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2008: 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 

1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 % 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.1. bis 30.6.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

Finanzamt darf von einem Rechtsanwalt mandantenbezogene Unterlagen in neutralisierter Form 
verlangen 

Ein Rechtsanwalt kann die Vorlage von mandantenbezogenen Unterlagen anlässlich einer ihn persönlich 
betreffenden Außenprüfung nicht verweigern, und zwar auch nicht aufgrund seiner gesetzlichen Pflicht 
zur Wahrung des Berufsgeheimnisses. 

Die gesetzlichen Auskunfts- und Vorlageverweigerungsrechte bestehen auch bei einer Außenprüfung. 
Das Finanzamt kann allerdings mandantenbezogene Unterlagen in neutralisierter Form verlangen, wenn 
dies für die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen erforderlich ist. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Kein unmittelbares Rückforderungsrecht des Finanzamts gegenüber der Bank eines Steuerzahlers 

Das Finanzamt hatte einem Steuerzahler irrtümlich einen Steuererstattungsbetrag auf sein Bankkonto 
überwiesen. Eine Abtretungsanzeige blieb unberücksichtigt. Da die Bank den eingegangenen Betrag an 
den Insolvenzverwalter ihres Kunden auszahlte, blieb die spätere Rückforderung des Finanzamts bei der 
Bank erfolglos. Auch der anschließende Versuch, den Rückforderungsanspruch gerichtlich zu erstreiten, 
scheiterte. 

Hierzu hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass Schuldner des Rückzahlungsanspruchs derjenige ist, 
zu dessen Gunsten die Zahlung geleistet wurde. Dies ist in der Regel der Steuerzahler. Die Bank ist zwar 
Empfänger des Geldbetrags, aber nur als Zahlstelle und nicht als berechtigter Empfänger. 

 

Kündigungsfristen junger Arbeitnehmer teilweise verlängert 

Bei der Berechnung arbeitsrechtlicher Kündigungsfristen sind auch Beschäftigungszeiten vor Vollendung 
des 25. Lebensjahres zu berücksichtigen. Dies hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden. 
Eine Vorschrift, die anderes besagt, verstößt gegen das allgemeine im Europarecht verankerte und in 
den Richtlinien des Rates der EG konkretisierte Verbot der Altersdiskriminierung. 

Das deutsche Recht sieht bisher eine weniger günstige Behandlung für Arbeitnehmer vor, die ihre 
Beschäftigung bei dem Arbeitgeber vor Vollendung des 25. Lebensjahres aufgenommen haben und 
behandelt somit Personen, die die gleiche Betriebszugehörigkeitsdauer aufweisen, unterschiedlich, je 
nachdem, in welchem Alter sie in den Betrieb eingetreten sind. Selbst wenn der Gesetzgeber der 
Meinung sei, dass es jüngeren Arbeitnehmern regelmäßig leichter falle und schneller gelinge, auf den 
Verlust ihres Arbeitsplatzes zu reagieren, dass dem Arbeitgeber eine größere personalwirtschaftliche 
Flexibilität verschafft werden sollte, indem seine Belastung im Zusammenhang mit der Entlassung 
jüngerer Arbeitnehmer verringert wird und dass kürzere Kündigungsfristen die Einstellung jüngerer 
Arbeitnehmer erleichtern, handelt es sich nach der Entscheidung des EuGH um eine insgesamt 
unangemessene Maßnahme des Gesetzgebers. Eine solche Regelung verzögere nämlich die 
Verlängerung der Kündigungsfrist für einen Arbeitnehmer, der vor Vollendung des 25. Lebensjahres in 
den Betrieb eingetreten ist, selbst dann, wenn er bei seiner Entlassung eine lange Betriebszugehörigkeit 
aufweist. Damit werden diejenigen benachteiligt, die schon in jungen Jahren einen Beruf aufnehmen. 

Da die entsprechende nationale Vorschrift auch nicht europarechtskonform ausgelegt werden kann, weil 
sie eindeutig ist, obliegt es nach der Entscheidung des EuGH den nationalen Gerichten, die Vorschrift 
unangewendet zu lassen, ohne dass sie verpflichtet wären, zuvor den EuGH um eine Vorabentscheidung 
zu ersuchen. 

 

Kündigungsschutz nur, wenn der Betrieb im Inland eine ausreichende Zahl von Mitarbeitern hat 

Wenn ein ausländischer Arbeitgeber im Ausland viele, in Deutschland aber nur wenige Arbeitnehmer 
beschäftigt, so zählen für die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes die ausländischen 
Arbeitnehmer nicht mit. Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Falle eines in der Deutschland-Filiale der 
griechischen Nationalbank beschäftigten Angestellten entschieden, die im Kündigungszeitpunkt nur noch 
zwei Mitarbeiter beschäftigte. Dabei verwies es darauf, dass das BVerfG gegen eine derartige Auslegung 
des Kündigungsschutzgesetzes keine Bedenken erhoben hat. Im konkreten Fall verweigerte das Gericht 
dem Angestellten die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes. 

 

Wegfall der Steuervergünstigung bei durch Zahlung der Schenkungsteuer entstandenen 
Überentnahmen 

Der Freibetrag und der verminderte Wertansatz fallen rückwirkend weg, wenn ein Erwerber innerhalb 
von fünf Jahren nach dem Erwerb als Gesellschafter einer Gesellschaft bis zum Ende des letzten in die 
Fünfjahresfrist fallenden Wirtschaftsjahrs Entnahmen vornimmt, die die Summe seiner Einlagen und der 
ihm zuzurechnenden Gewinne/Gewinnanteile seit dem Erwerb um mehr als 52.000 € (ab 2009 
150.000 €) übersteigen. 

Dies gilt nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch dann, wenn die Überentnahmen 
ausschließlich durch die Zahlung der Erbschaft- oder Schenkungsteuer entstanden sind. Nach 
Auffassung des Gerichts kommt es nicht auf die Gründe an. 
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AfA-Bemessungsgrundlage bei Einlage eines Wirtschaftsguts 

Wird ein Wirtschaftsgut vom Privatvermögen in ein Betriebsvermögen eingelegt, muss die 
Bemessungsgrundlage für die danach vorzunehmenden Absetzungen für Abnutzungen ermittelt werden. 
Ausgangsgröße ist der Teilwert zum Zeitpunkt der Einlage. Dieser wird jedoch vermindert um die vor der 
Einlage bei Überschusseinkunftsarten bereits in Anspruch genommenen planmäßigen und 
außerplanmäßigen Absetzungen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

Anfechtung der Lohnsteueranmeldung durch Arbeitnehmer bei rechtswidrigem Lohnsteuereinbehal 

Ein Arbeitnehmer kann die Lohnsteuer-Anmeldung des Arbeitgebers - soweit sie ihn betrifft - anfechten. 
Auch nach Eintritt der formellen Bestandskraft (die Lohnsteueranmeldung gilt als Bescheid unter 
Vorbehalt der Nachprüfung) kann bis zur Aufhebung des Vorbehalts oder Eintritt der 
Festsetzungsverjährung noch eine Änderung durch den Arbeitnehmer bewirkt werden. 

Dies zeigt folgender Fall: Ein Arbeitnehmer war nach Beendigung seines Arbeitsverhältnisses in die USA 
verzogen. Der Arbeitgeber hatte nachträglich Vergütungen für Arbeitnehmer-Erfindungen aus dem 
ehemaligen Arbeitsverhältnis abgerechnet und Lohnsteuer einbehalten. Das Besteuerungsrecht für die 
ausgezahlte Vergütung hatte allein der aktuelle Wohnsitzstaat. Nach Anfechtung der 
Lohnsteueranmeldung durch den ehemaligen Arbeitnehmer wurde die einbehaltene Lohnsteuer an 
diesen erstattet. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

Aufteilung der Aufwendungen für ein von Ehegatten gemeinsam betrieblich genutztes häusliches 
Arbeitszimmer 

Trotz umfangreicher Rechtsprechung zum häuslichen Arbeitszimmer musste der Bundesfinanzhof über 
einen bisher nicht entschiedenen Sachverhalt urteilen. Die Eheleute F und M waren jeweils zur Hälfte 
Gesellschafter einer GbR auf dem Gebiet der EDV. Im Streitjahr 1997 nutzten sie gemeinsam ein 
häusliches Arbeitszimmer zunächst in einer von ihnen gemieteten Wohnung, später in einem 
Einfamilienhaus, welches ihnen jeweils zur Hälfte gehörte. M war nur nebenberuflich für die GbR tätig, 
sodass F das jeweilige Arbeitszimmer zu 80 % nutzte. Das Gericht musste über die Zuordnung des 
Aufwandes zwischen den Eheleuten und über die für ein häusliches Arbeitszimmer bestehenden 
Abzugsbeschränkungen befinden. Es entschied wie folgt: 

Die Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer im Einfamilienhaus (AfA, Schuldzinsen, 
Energiekosten) sind nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile, nicht nach den zeitlichen 
Nutzungsanteilen zuzuordnen. 

Die auf das häusliche Arbeitszimmer in der angemieteten Wohnung entfallenden Mietzinsen bzw. 
Energiekosten unterliegen der hälftigen Zuordnung zwischen den Eheleuten. 

F kann die auf sie entfallenden Aufwendungen unbegrenzt abziehen, da das jeweilige häusliche 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt ihrer gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildete. 
Wegen seines anderen Hauptberufs greift bei M die Abzugsbegrenzung für ein häusliches 
Arbeitszimmer in Höhe von 1.250 €. Diesen Höchstbetrag kann er nur anteilig geltend machen. 

Die beiden im Streitjahr nacheinander genutzten häuslichen Arbeitszimmer 
(Mietwohnung/Einfamilienhaus) sind als ein Objekt anzusehen. Es erfolgt keine Verdoppelung des 
bei M abziehbaren Höchstbetrages. 

Hinweis: Mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2007 sind die Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer nur noch abzugsfähig, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. In anderen Fällen ist kein Abzug - auch nicht 
beschränkt - mehr möglich. Allerdings wird dieses durch das Bundesverfassungsgericht überprüft 
werden. 

 

Beschränkte Abzugsfähigkeit von Altersvorsorgeaufwendungen ist verfassungsgemäß 

Die seit dem 1. Januar 2005 geltenden Regelungen zur Abzugsfähigkeit von 
Altersvorsorgeaufwendungen werden vom Bundesfinanzhof als verfassungsgemäß angesehen. Danach 
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sind Rentenversicherungsbeiträge und Beiträge zu berufsständischen Versorgungswerken nicht in voller 
Höhe als vorab entstandene Werbungskosten bei den sonstigen Einkünften zu behandeln. Sie sind 
lediglich in beschränktem Umfang als Sonderausgaben berücksichtigungsfähig. 

Besteuerung von Zuschüssen zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

Der Arbeitgeber kann bestimmte Zuschüsse zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn pauschal versteuern. 
Dazu gehört z. B. der Fahrtkostenersatz. Eine solche Pauschalierung ist auch dann möglich, wenn diese 
Zuschüsse mit anderen freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers verrechnet werden. 

Ein Arbeitgeber hatte jährlich im November seinen Arbeitnehmern Fahrtkostenzuschüsse vergütet und 
pauschal versteuert. Diese Zuschüsse verrechnete er jedoch mit der ebenfalls im November 
abzurechnenden Weihnachtsgratifikation. Das Finanzamt dagegen berief sich auf das in den 
Lohnsteuerrichtlinien festgelegte Verrechnungsverbot, wonach eine Verrechnung mit geschuldetem 
Arbeitslohn nicht möglich ist. Eine Verrechnung kann jedoch vorgenommen werden, wenn es sich bei 
der Weihnachtsgratifikation um eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers handelt. Anders wäre dies zu 
beurteilen, wenn eine Weihnachtsgratifikation vertraglich festgelegt oder aufgrund ständiger Übung 
regelmäßig ausgezahlt wird. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

Betriebsaufspaltung: Voraussetzungen für die Teilwertabschreibung einer Forderung des 
Besitzunternehmens gegen die Betriebsgesellschaft 

Ein Besitzunternehmen hatte Pachtforderungen gegenüber der Betriebsgesellschaft, einer GmbH. Die 
Rückstände der GmbH waren dadurch entstanden, dass die erzielten Betriebseinnahmen zur 
vollständigen Zahlung der Miete nicht ausreichten. Mangelnde Liquidität und Ertragskraft führten letztlich 
zur Einstellung des Unternehmens. 

Allein das Bestehen einer Forderung des Besitzunternehmens gegen die Betriebsgesellschaft reicht nach 
einem Urteil des Bundesfinanzhofs noch nicht aus, eine Teilwertabschreibung vorzunehmen. Es ist eine 
Gesamtbetrachtung der Ertragsaussichten für das Besitz- und das Betriebsunternehmen vorzunehmen. 
Sind danach die Ertragsaussichten dauerhaft so gering, dass ein möglicher Erwerber des 
Besitzunternehmens für die Anteile an dem Betriebsunternehmen einen unter seinem Buchwert liegenden 
Preis zahlen würde, kann eine Teilwertabschreibung auf die Mietforderungen vorgenommen werden. Für 
bilanzierende Besitzunternehmen muss der niedrigere Teilwert angesetzt werden. 

Bedeutungslos für die Entscheidung ist, dass der geschäftsführende Gesellschafter der GmbH die 
Zahlungsflüsse an sich selbst (das Besitzunternehmen) steuern konnte und auch, ob andere 
Verbindlichkeiten fristgerecht bedient wurden. 

 

Ermittlung des ermäßigten Steuersatzes bei Zusammentreffen von außerordentlichen Einkünften und 
Lohnersatzleistungen 

Beim Zusammentreffen von außerordentlichen Einkünften und steuerfreien Einnahmen, die dem 
Progressionsvorbehalt unterliegen, muss die Steuerbelastung nach der sogenannten integrierten 
Methode berechnet werden. 

Danach werden die steuerfreien Einnahmen in voller Höhe dem verbleibenden Einkommen 
(= ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte ggf. zzgl. laufender Einkünfte) hinzugerechnet und daraus 
der anzuwendende Steuersatz ermittelt. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

Keine sofortige Versteuerung der stillen Reserven bei Betriebsverlegung ins Ausland 

Verlegte ein Unternehmer seinen Betrieb von Deutschland ins Ausland, wurde dieses trotz Fortführung 
des Betriebs bislang als fiktive Betriebsaufgabe behandelt. Der Unternehmer musste die im 
Betriebsvermögen gebildeten stillen Reserven aufdecken und sofort versteuern. Grund dafür war, dass 
die zukünftigen Gewinne nicht mehr in Deutschland der Besteuerung unterlagen (so genannte 
„steuerliche Entstrickung“). 
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Nunmehr nahm der Bundesfinanzhof den Fall eines selbstständigen Erfinders zum Anlass, seine 
Rechtsprechung aufzugeben. Dieser hatte seinen Wohnsitz 1995 nach Belgien verlegt und von dort sein 
Einzelunternehmen unverändert weitergeführt. Er wehrte sich erfolgreich gegen den vom Finanzamt 
festgesetzten Betriebsaufgabegewinn. 

Das Gericht bemängelt, dass es im Streitjahr für die Annahme einer Betriebsaufgabe keine gesetzliche 
Grundlage gab. Die stillen Reserven, die in Deutschland bis zum Zeitpunkt der Betriebsverlegung 
gebildet wurden, unterliegen der deutschen Besteuerung, wenn der Unternehmer seinen Betrieb später 
im Ausland verkauft oder aufgibt. Trotz aller praktischen Schwierigkeiten für den deutschen Fiskus, dieses 
zu kontrollieren, bestehe kein Bedürfnis für eine sofortige Besteuerung der stillen Reserven. 
Gegebenenfalls müsse der Gesetzgeber besondere Mitwirkungspflichten des Unternehmers für diese 
Fälle statuieren. 

Hinweis: Mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2006 hat der deutsche Gesetzgeber eine 
Regelung erlassen, die solche Entstrickungsfälle zu Gunsten des deutschen Fiskus lösen soll. Diese 
Regelung könnte gegen die europäische Niederlassungsfreiheit verstoßen. 

 

Neuregelung der Abzugsfähigkeit von Kosten für eine sowohl betrieblich als auch privat veranlasste 
Reise 

Reisekosten sind grundsätzlich aufteilbar. Soweit sie ganz überwiegend beruflich veranlasst sind, ist der 
Abzug in vollem Umfang als Betriebsausgaben oder Werbungskosten möglich. Ein privat veranlasster 
Teil von völlig untergeordneter Bedeutung ist zu vernachlässigen. Umgekehrt sind aus privaten 
Beweggründen entstandene Aufwendungen mit einem völlig untergeordneten betrieblichen Anteil in 
vollem Umfang den privaten Lebenshaltungskosten zuzuordnen. Im Übrigen ist eine der Gewichtung 
entsprechende Aufteilung vorzunehmen, das gilt auch für die Fahrtkosten. 

Diese Beurteilung stellt eine Neuausrichtung und Abkehr von der bisher vertretenen Auffassung des 
Bundesfinanzhofs dar. Für sogenannte gemischte Aufwendungen mit einer sowohl betrieblichen oder 
beruflichen Veranlassung auf der einen und einer privaten Veranlassung auf der anderen Seite galt 
bisher ein Abzugsverbot. Derartige Aufwendungen waren, von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
insgesamt der Privatsphäre zuzuordnen und nicht abzugsfähig. In allen noch nicht rechtskräftig 
veranlagten Fällen und für die Zukunft ist nunmehr eine Aufteilung vorzunehmen. 

 

Regelmäßige Arbeitsstätte bei Leiharbeit und Outsourcing 

Die betriebliche Einrichtung eines Kunden des Arbeitgebers ist keine regelmäßige Arbeitsstätte des 
Arbeitnehmers, auch wenn er bei dem Kunden längerfristig eingesetzt wird. Diese Konstellation ergibt 
sich insbesondere bei Leiharbeit und Outsourcing. 

Dafür gilt künftig Folgendes: 

Betriebliche Einrichtungen von Kunden des Arbeitgebers sind keine regelmäßigen Arbeitsstätten seiner 
Arbeitnehmer, unabhängig von der Dauer der dortigen Tätigkeit. 

Etwas anderes gilt, wenn der Arbeitnehmer von seinem Verleiher für die gesamte Dauer seiner Tätigkeit 
für den Verleiher dem Entleiher zur Arbeit in dessen betrieblicher Einrichtung überlassen oder mit dem 
Ziel der späteren Anstellung beim Entleiher eingestellt wird. Hier liegt keine Auswärtstätigkeit in Form der 
Tätigkeit an typischerweise ständig wechselnden Tätigkeitsstätten vor. Denn der Arbeitnehmer muss nicht 
damit rechnen, im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses an wechselnden Tätigkeitsstätten eingesetzt zu 
werden. Vielmehr wird er in diesem Fall dauerhaft an einer regelmäßigen (außerbetrieblichen) 
Arbeitsstätte tätig. 

(Quelle: Bundesministerium der Finanzen) 

 

Steuerwirksame Gestaltung des Zuflusses einer Abfindung 

Es bleibt Arbeitnehmer und Arbeitgeber überlassen, den Zeitpunkt des Zuflusses einer Abfindung 
steuerwirksam zu gestalten. So kann z. B. die Auszahlung einer Abfindung im nachfolgenden 
Kalenderjahr, je nach deren Höhe, zu einer deutlich niedrigeren Steuerbelastung führen, verglichen mit 
einer Auszahlung im Jahr des Ausscheidens. 
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Für die Berechnung des Lohnsteuerabzugs ist grundsätzlich der Zufluss maßgebend. Eine Vereinbarung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Fälligkeit und den Zufluss von Sonderzahlungen ist im 
Rahmen des Zu- und Abflussprinzips des Einkommensteuerrechts zu beurteilen. Ein 
Gestaltungsmissbrauch liegt in solchen Fällen regelmäßig nicht vor. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

Verlängerung eines befristeten Rücktrittsrechts: Neubegründung und Ausübung müssen innerhalb 
von zwei Jahren erfolgen 

Wird ein Grundstückserwerb rückgängig gemacht, bevor das Eigentum am Grundstück auf den Erwerber 
übergegangen ist, wird auf Antrag die Grunderwerbsteuer nicht festgesetzt oder die Steuerfestsetzung 
aufgehoben, wenn die Rückgängigmachung aufgrund eines vereinbarten Rücktrittsrechts innerhalb von 
zwei Jahren seit der Entstehung der Steuer stattfindet oder wenn die Vertragsbedingungen nicht erfüllt 
werden und der Erwerb deshalb rückgängig gemacht wird. 

Wird in einem Grundstückskaufvertrag ein vom nachträglichen Eintritt bestimmter Ereignisse abhängiges 
Rücktrittsrecht vereinbart, muss dieses Recht nicht innerhalb von zwei Jahren ausgeübt werden. Ist ein 
solches Rücktrittsrecht befristet vereinbart und ist die vereinbarte Frist für die Ausübung eines derartigen 
Rücktrittsrechts verstrichen, begründet eine dennoch vereinbarte „Fristverlängerung“ ein neues 
Rücktrittsrecht. Dann müssen aber sowohl die Neubegründung als auch die Ausübung dieses Rechts 
innerhalb von zwei Jahren erfolgen. 

(Quelle: Bundesfinanzhof) 

 

Umsatzsteuer-Voranmeldung ist grundsätzlich auf elektronischem Weg abzugeben 

Ein Unternehmer hat die Umsatzsteuer-Voranmeldung nach amtlichem Vordruck abzugeben. Sie ist 
grundsätzlich auf elektronischem Weg an das Finanzamt zu übermitteln. Papieranmeldungen werden nur 
akzeptiert, wenn das Finanzamt einem begründeten schriftlichen Befreiungsantrag stattgegeben hat. 

Das Niedersächsische Finanzgericht klärte einige Fragen: 

Die grundsätzliche Verpflichtung zur Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen in elektronischer Form 
liegt innerhalb des verfassungsrechtlichen Spielraums des Gesetzgebers. 

Verfügt der Unternehmer weder über einen Computer noch über einen Internetzugang, führt dies nicht 
dazu, dass dem Antrag stattzugeben wäre, weiterhin Umsatzsteuer-Voranmeldungen in Papierform 
abzugeben. 

Die für die elektronische Übermittlung erforderlichen Mittel muss der Unternehmer auf eigene Kosten 
beschaffen. 

Das Finanzamt hat nach pflichtgemäßem Ermessen über Befreiungsanträge zu entscheiden. Die 
persönliche und wirtschaftliche Situation des Unternehmers ist dabei zu berücksichtigen. 

Es bleibt die Hoffnung, dass der Bundesfinanzhof bürgerfreundlicher entscheidet. 

 

Rechte des Rechnungsempfängers bei unberechtigtem Ausweis der Umsatzsteuer 

Nach einer am 1. April 2004 in Kraft getretenen, zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs dienenden 
Vorschrift ist bei Bauleistungen durch einen Unternehmer an einen Unternehmer, der selbst 
Bauleistungen erbringt, Schuldner der Umsatzsteuer gegenüber dem Finanzamt nicht der Leistende, 
sondern der Leistungsempfänger. 

Entgegen dieser Vorschrift berechnete ein Dachdeckerunternehmen seine an ein belgisches 
Stahlunternehmen erbrachten Leistungen mit einer Rechnung über 15.086,35 € zuzüglich 2.413,82 € 
Mehrwertsteuer. Nach Bezahlung der Rechnung wurde das Stahlunternehmen von dem für es 
zuständigen Finanzamt darauf hingewiesen, dass es zum Vorsteuerabzug der Umsatzsteuer aus dieser 
Rechnung nicht berechtigt sei. Das Stahlunternehmen verlangte daraufhin von dem 
Dachdeckerunternehmen die Erstattung der Umsatzsteuer und die Vorlage einer berichtigten Rechnung. 

Das Oberlandesgericht Köln gab der Klage auf Rückzahlung der gezahlten Umsatzsteuer statt, verneinte 
jedoch einen Anspruch auf Ausstellung einer berichtigten Rechnung. Nach Auffassung des Gerichts setzt 
ein schuldrechtlicher Anspruch auf Ausstellung einer Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer voraus, 
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dass der Rechnungsempfänger eine solche Rechnung benötigt, um seinerseits die von ihm geschuldete 
Umsatzsteuer als Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt geltend zu machen. Diese Voraussetzung war 
vorliegend nicht erfüllt, da die gezahlte Umsatzsteuer schon deshalb nicht als Vorsteuer geltend gemacht 
werden konnte, weil der Rechnungsempfänger diese Steuer nicht schuldete. 


